
        
        
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlungsempfehlungen zur Durchführung von  
Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen in  
geschlossenen Räumen ab 25. Mai 2022 
 
 
Diese Handlungsempfehlungen wurden gemeinsam mit den Kirchen der Konföderation 
evangelischer Kirchen in Niedersachsen auf Basis der Niedersächsischen Corona-Verord-
nung sowie des Infektionsschutzgesetzes des Bundes und der COVID-19-Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung des Bundes in der jeweils aktualisierten Fassung erarbeitet.  
Vereinzelte Unterschiede in den Formulierungen der jeweiligen konföderierten Kirchen 
sind möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 25. Mai 2022  
  



EINLEITUNG 

Seit 03.04.2022 sind die meisten der bis dahin vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen, Zu-
gangsregeln, Abstandsgebot etc. als Vorschriften entfallen. Sie werden allerdings als Ver-
haltensempfehlungen weiterhin genannt. Verpflichtend sind seitdem nur noch wenige Maß-
nahmen (Masken-und Testpflicht) in klar umrissenen Bereichen.  
 
Veranstaltungen und Zusammenkünfte sind nicht mehr in der Verordnung geregelt, die Anwen-
dung von Hygienemaßnahmen in Abhängigkeit zur Infektionslage (Inzidenz, Hospitalisierungs-
rate und Intensivbettenbelegung) liegt ausschließlich in den Händen der jeweiligen Veranstalter. 
Mit diesen Hygieneempfehlungen möchten wir Ihnen deshalb eine Grundlage zur Verfügung stel-
len, die Ihnen eigenverantwortliche Entscheidungen ermöglicht. Dieses Dokument ersetzt alle 
bislang herausgegebenen Handlungsempfehlungen.  
 
ZUSTÄNDIGKEIT IN DER KIRCHENGEMEINDE 

Nach unserer Kirchenordnung sind Gemeindekirchenrat und Pfarramt gemeinsam zuständig für 
die Nutzung der gemeindeeigenen Räume, für die Ordnungen der Gottesdienste und Amtshand-
lungen (Artikel 25 der Kirchenordnung) sowie für die rechtmäßige Durchführung von Veranstal-
tungen und anderen Angeboten. 
Im Rahmen der Ausübung des Hausrechts halten wir es für zulässig, das Tragen einer medi-
zinischen Mund-Nasen-Bedeckung und/oder Zutrittsbeschränkungen, z.B. bei voller Auslas-
tung der Raumkapazitäten, oder das Einhalten von Abständen zur Auflage zu machen. Diese 
Auflagen müssen angemessen und verhältnismäßig sein. Gemeindekirchenrat und Pfarramt 
tragen die Verantwortung für die Einhaltung der aufgestellten Regelungen. 
 
ABSTAND ZWISCHEN PERSONEN UND GRUPPEN 

• Das bislang durch Landesverordnungen geltende Abstandsgebot und die Abstandspflicht 
im Alltag sowie bei Veranstaltungen und Zusammenkünften sind aufgehoben. Wir emp-
fehlen entsprechend der Verordnung jedoch weiterhin, eigenverantwortlich einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 

• Bei einer hohen Infektionslage und insbesondere bei Treffen mit Personen aus vulnerab-
len Gruppen sollte weiterhin ermöglicht werden, dass ein freiwillig gewählter Abstand ein-
gehalten werden kann.  

• Eine Vollbestuhlung bei Veranstaltungen ist wieder möglich, ggf. werden einzelne Plätze 
freigelassen. Bei Gottesdiensten und Veranstaltungen mit einer größeren Personen-
zahl empfehlen wir eine Besetzung im sog. Schachbrettmuster. 

• Es werden keine besonderen Gruppenplätze mehr ausgewiesen.  
• Bei der Ankündigung von Veranstaltungen sollte darauf hingewiesen werden, ob eine 

Belegung der Plätze mit oder ohne Abstände erfolgt.  



• Soweit möglich, sollten Veranstaltungen und Zusammenkünfte nach draußen verlegt wer-
den, um auf Abstände verzichten zu können. 

 
MUND-NASEN-BEDECKUNG 

• Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske besteht nur 
noch in bestimmten in der Verordnung genannten Einrichtungen, u.a. Krankenhäusern  
(§ 4) oder Heimen (§5). 

• Die bislang durch Landesverordnungen geltende Pflicht zum Tragen von medizinischen 
Masken oder FFP2-Masken bei Veranstaltungen und Zusammenkünften ist aufgehoben. 
Wir empfehlen entsprechend der Verordnung weiterhin, eigenverantwortlich eine 
Mund-Nasen-Bedeckung (möglichst FFP2-Masken) insbesondere in geschlossenen 
Räumen und an Orten mit hohem Personenaufkommen zu tragen. In Gottesdiensten 
kann die Maske am Platz u.U. abgelegt werden.  

• Bei einer hohen Infektionslage und insbesondere bei Treffen mit Personen aus vul-
nerablen Gruppen und/oder einer vollständigen Ausnutzung der Raumkapazität 
sollte das Tragen von FFP2-Masken auf Grundlage des Hausrechts zur Auflage ge-
macht werden. 

 
SINGEN UND BLASINSTRUMENTEN 

• Bei einer hohen Infektionslage und insbesondere, wenn Abstände nicht eingehalten 
werden können, sollte gemeinsamer Gesang, z.B. im Gottesdienst, weiterhin redu-
ziert und mit FPP2-Masken stattfinden. 

• Aufgrund der derzeit hohen Infektionslage sollten Chor- oder Bläser*innenproben weiter-
hin mit min. 1 Meter Abstand zwischen den Singenden/Spielenden sowie mit regelmäßiger 
Lüftung durchgeführt werden. 

• Soweit möglich, sollten Proben nach draußen verlegt werde 
 
ZUTRITTSBESCHRÄNKUNGEN (2G, 3G, etc.) 

• Die bislang durch Landesverordnungen geltenden Zutrittsbeschränkungen bei Veranstal-
tungen und Zusammenkünften sind aufgehoben.  

• Bei einer hohen Infektionslage, bei Zusammenkünften vieler vulnerabler Personen und/o-
der schlechter Lüftungsmöglichkeiten, können Zutrittsbeschränkungen weiterhin vorge-
sehen werden. Ein Beschluss von Zutrittsbeschränkungen zu bestimmten Veranstaltun-
gen ist mit Verweis auf das Hausrecht möglich. 

 
 
 
 



DOKUMENTATION DER TEILNEHMENDEN (CORONA-WARN-APP) 

• Die bislang durch Landesverordnungen geltende Vorschrift, bei Veranstaltungen und 
Zusammenkünften einen QR-Code zum freiwilligen Check-In anzubieten oder die Anwe-
senheit zu dokumentieren, ist aufgehoben. 

• Solange die Corona-Warn-App weiterhin in Deutschland genutzt wird, sollte dennoch wei-
terhin ein QR-Code erzeugt und angeboten werden. 

 
SPEISEN UND GETRÄNKE 

• Die bislang durch Landesverordnungen geltenden Auflagen für die Gastronomie bzw. bei 
der Ausgabe von Speisen und Getränken sind aufgehoben. 

• Bei einer hohen Infektionslage sollte weiterhin darum gebeten werden, in geschlos-
senen Räumen bis zum Sitzplatz eine FFP2-Maske zu tragen. 

• Bei einer hohen Infektionslage sollte die Anordnung von Sitz- oder Stehplätzen weiterhin 
mit Abstand vorgenommen werden. 

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Kaffeekannen, Vorlagebesteck etc.) sollte 
vermieden werden. 

• Die allgemeinen Regeln der Hygiene beim Umgang mit Speisen und Getränken sind einzu-
halten. 

 
HYGIENEKONZEPTE 

• Die bislang durch Landesverordnungen geltende allgemeine Anforderung zum Erstellen 
eines Hygienekonzeptes für öffentlich zugängliche Einrichtungen oder Veranstaltungen ist 
aufgehoben. 

• Wir empfehlen weiterhin, Hygienemaßnahmen zum Schutz vor Infektionen mit dem 
Corona-Virus zu ergreifen und die Möglichkeit zur Handdesinfektion vorzuhalten so-
wie auf regelmäßige Reinigung und Lüftung von Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt 
von Menschen dienen, zu achten. 

 
BEHÖRDLICHE ZUSTÄNDIGKEIT 

Maßgeblich sind das Infektionsschutzgesetz sowie die sich daraus ergebenden Regelungen für die 
Landkreise und kreisfreien Städte oder die landesweiten Vorschriften. Bitte beachten Sie die ak-
tuelle Berichterstattung und halten Sie über das Kreispfarramt Kontakt zu den zuständigen örtli-
chen Behörden.  
 
Erarbeitet wurden diese Empfehlungen durch Stefan Riepe, Diakon und Fachplaner für Besucher-
sicherheit, Hygienebeauftragter für Veranstaltungsmanagement, Evangelische Medienarbeit 
Hannover. 
Überarbeitung im Auftrag des Gemeinsamen Kirchenausschusses der Ev.-Luth. Kirche in Olden-
burg durch Pfarrerin Sabine Spieker-Lauhöfer, Referentin des Bischofs. 
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